
First-Class-Auslandsreiseversicherung 
 

- Kurzübersicht - 
 

Krankenversicherung: Unfallversicherung: 
 
Versicherungssummen: 
 
Tod:                      EUR  10.000 
Invaliditätsfall:       EUR  20.000  
Bergungskosten:  EUR    5.000 
 

Haftpflichtversicherung: 
 
Versicherungssummen: 
 
Personenschäden:    EUR 500.000 
Sachschäden:           EUR 500.000 
 
Selbstbeteiligung pro Schaden:     EUR 150 
 

Reiserücktrittskostenversicherung: 
 
In diesem Tarif nicht versichert 
 

Gepäckversicherung: 
 
Das Reisegepäck der versicherten Person ist auf der 
gesamten Reise versichert. 
 
Versicherungssumme: EUR 1.000 
 
Selbstbeteiligung pro Schaden:     EUR 100 
 

Assistance: 
 
mehrsprachige 24-Std.-Notfallrufnummern 

Prämie: 
 

EUR 1,45  
pro Person und Tag 

 

 
Versicherungsfähigkeit: Versicherungsfähig nach dieser 
Police sind Personen, die zum Zeitpunkt des 
Versicherungsbeginns mindestens 1 Jahr alt sind und 
das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
Erstattung der im Ausland entstandenen medizinischen 
Kosten ohne Höchstgrenze und Selbstbehalt.  
 

• Medizinische Behandlung (ambulant und stationär) 
einschließlich Fahrtkosten, wenn am Reiseort kein Arzt 
vorhanden ist 

• Kosten für den Transport mit Ambulanzfahrzeugen 
• Medikamente und Verbandsmittel 
• Röntgen, Strahlenbehandlung und –Diagnose 
• Allgemeine Pflegeklasse im Krankenhaus 

(Mehrbettzimmer, keine Wahlleistungen) 
• Vorerkrankungen sind nicht versichert. Die Kosten für die 

Behandlung derartiger Krankheiten sind jedoch insoweit 
versichert, als nicht vorhersehbare medizinische 
Behandlungsmaßnahmen zur Abwehr einer 
lebensbedrohlichen Situation oder zur Linderung 
erheblicher Schmerzen notwendig waren 

• Schmerzstillende Zahnbehandlung und Zahnfüllungen in 
einfacher Ausführung (nicht aber für Zahnersatz, 
Zahnkronen und kieferorthopädischer Behandlung) 

• Notfallbehandlung bei Schwangerschaft,  
• Krankenrückholung ins Heimatland (soweit medizinisch 

notwendig) und Überführung der sterblichen Überreste 
• Darüber hinaus erstattet der Versicherer für – 

Rücktransport aus Europa bis 5.000 EUR aus dem 
übrigen Ausland bis 10.000 EUR, Überführung 

      aus Europa bis 5.000 EUR aus dem übrigen Ausland bis    
      10.000 EUR.  
       muss für den Rücktransport ein     
      zugelassenes Sanitätsflugzeug in Anspruch genommen  
      werden, entfällt die Leistungsbegrenzung. Für den  
      Rücktransport ist das jeweils kostengünstigste   
      Transportmittel zu wählen, soweit dies aus medizinischen   
      Gründen möglich ist. 
• Krankenhaustagegeld wird anstelle des Kostenersatzes 

bei stationärer Krankenhausbehandlung im Ausland 
geleistet, wenn insoweit keine Kosten geltend gemacht 
werden, in Höhe von täglich 25 EUR 

 
 
 
Erstattung medizinischer Kosten in den USA: 
 
Bei allen stationären Behandlungsmaßnahmen in den USA 
steht Ihnen unser kompetenter, deutschsprachiger 
Kooperationspartner in den USA zu Verfügung. Dies gilt 
ebenfalls für umfangreiche, medizinische notwendische 
Behandlungen. 

 
Diese Police ist gültig in Verbindung mit den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 

Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- und 
Gepäckversicherung 

 
Versicherer: 

AXA Krankenversicherung AG 
Europäische Reiseversicherung AG 

 

 

 


